
3es_;run<1u::i.g a.es ..öebauungsp.Lanes ·;uö. 1 

3. 1 Allgemei:!.es 
3. 2 .l.rt und :'!aß der baulichen Nut zu.ng 
3.3 3rschließung 
3. <+ .3:o sten 

A.llgemeines 

Der Ent~..ru.rf des 3ebauungsplanes 708.1 trägt der 
~atsächlichen Nutzung des Gebietes Rechnung. 
::.i dem be~rorfenen Bereich haben sich kleine 
3etriebe angesiedelt, die in den Charakter 
eines Mischgebietes einzuordnen sind. Die um
gebende 3ebauung ist eindeutig durch Wohnnut
=ung gekennzeichnet. 1~ürde der rechtsverbind
liche Bebauungsplan mit seiner ·Gewerbegebiets
festsetzu_~g weiter· bestehen bleiben, sind Nut
zungskonflikte nicht auszuschließen. 
Um dieser möglichen Entwicklung rechtzeitig 
vorzubeugen, wurde im Flächennutzungsplan fÜr 
diesen 3ereich bereits Mischgebiet festgesetzt4 
Diese Ausweisung soll nunmehr in die verbindli
che 3auleitplanung übernommen werden. 

Art und Maß der baulichen Nutzung 

Entsprechend dem Flächennu~zu.ngsplan wurde 
~ischgebiet ausgewiesen. üm den 3etrieben 
3rweiterungsmöglichkeiten zu gewäb.rleis~e.n, 
·.ru.rden die Höchstwerte der BauNVO 0,4 in der 
}rundfläche (GRZ) und 0,8 in der Geschoß
fläche ( GFZ) festgese-czt. Nur für einen ·feil-

-~ereich, der auch im rechtsverbindlichen 3e- · 
bauungsplan \Nr. 708 als Mischgebiet ausge
wiesen war, wurden die Gru.nd- und Geschoß
flächenziff ern O ,4/.0, 7 übernom.m.e~. · 

Erschließung 

· Die Erschließung· des Gebietes mit -Strom; ·.las
ser, Gas und Entwässerung ist vorhanden. 

3 • .:+ Kosten 

Durch die Bebauungsplanänderung treten ic~i.ne 
erneu~en Kosten auf. 



3.1 Nach§ 20 DSchG sind dem Landesamt für Denkmal
pflege Hessen, Abt. für Vor- und Frühgeschichte, 
Außenstelle Darmstadt ggf. über die Untere Denk
malschutzbehörde - Stadtplanungsamt - oder das 
Kulturamt der Stadt Hanau alle bei Erdarbeiten 
auftretenden Funde wie Mauern, Scherben, Skelette 
etc. zu melden. Die Funde und Fundstellen sind 
in unverändertem Zusta.~d zu erhalten und in ge
eigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schüt
zen. 


